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DEKRET DER FÜHRUNGSKRAFT VOM 19.09.2022, NR. 278 

 

AUSSCHREIBUNG DER ZUSATZWAHLEN DES SCHULRATES 

 

DIE FÜHRUNGSKRAFT 

 

hat festgestellt, dass das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018 die Errichtung des Schulrates vorsieht, 
und daher die Notwendigkeit besteht, Schulratswahlen auszuschreiben,  

 

hat festgestellt, dass die Amtsdauer des Schulrates gemäß Artikel 17 Absatz 2 des Dekretes des 

Landeshauptmanns vom 16. August 2018, Nr. 22 (Durchführungsverordnung über die Autonomie und die 

Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung), mit 1. September 2021 ausgelaufen ist und daher die 

Notwendigkeit besteht, Neuwahlen auszuschreiben 

 

hat Einsicht genommen in den Artikel 14 der Satzung der Landesberufsschule für Handel und Grafik 

„Johannes Gutenberg“, laut welchem die Wahlen zur Erneuerung der Mitbestimmungsgremien innerhalb 

Oktober des Jahres stattfinden, in welchem das jeweilige Gremium verfällt und dass die Schulführungskraft 
die Wahlen ausschreibt und für deren Durchführung sorgt, 

 

hat Einsicht genommen in die vom Schulrat mit Beschluss vom 23.09.2019 genehmigte und abgeänderte 

Satzung, welche die Bestimmungen zur Durchführung der Wahlen enthält, insbesondere in die Aufgaben 

der Führungskraft in Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen der Mitbestimmungsgremien, 

 

hat Einsicht genommen in das Dekret der Führungskraft vom 18. Oktober 2021, Nr. 358, in welchem die 

Wahlergebnisse der Schulratswahlen veröffentlicht wurden und hat festgestellt, dass für die 

Wählerkategorie der Eltern keine Kandidat*en*innen gewählt wurden,  
 

hat Einsicht genommen in das Landesgesetz Nr. 20/1995 und hat festgestellt falls ein Sitz endgültig 

unbesetzt bleibt, Zusatzwahlen durchgeführt werden, und 

 

erlässt folgendes Dekret: 

 

1. Die Zusatzwahlen des Schulrates für den Dreijahreszeitraum 2021/2022 – 2023/2024 sind 

ausgeschrieben. 

 

2. Die Eltern wählen im Rahmen einer Elternratssitzung, welche am Mittwoch, den 21. September 
2022, von 18.30 Uhr bis ca. 19.30 Uhr im Speisesaal stattfindet, ihre Vertretungen in den Schulrat. 

 

Dieses Dekret wird an der Anschlagtafel der Schule veröffentlicht. 

 

Die Führungskraft 

 

Edit Meraner 
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